
 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 
 

Niederschrift  

über die öffentliche 

25. Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Burglengenfeld 

 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 28.09.2022 

Sitzungsort/-raum: im historischen Rathaussaal 

Beginn: 18:00 Uhr 

Ende: 19:26 Uhr 

 
 
 
Zur heutigen Sitzung des Stadtrates wurden von Bürgermeister Thomas Gesche 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen. Zu Beginn der Sitzung waren Bür-
germeister Thomas Gesche als Vorsitzender und 14 der 24 Mitglieder des Stadtrates 
anwesend. 
 
Der Stadtrat war beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 
waren und die Mehrheit anwesend und stimmberechtigt war. 
 
Zeitpunkt und Ort der öffentlichen Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Entschuldigt waren Ehrenreich Oliver, Glatzl Hans, Krebs Bernhard, Magerl Christian 
Schaller Michael, Steinbauer August und Wein Peter.  
 
Bäuml Markus, Schreiner Albin und Wein Norbert, kommen später. 
 
Für die Mittelbayerische Zeitung nahm Herr Thomas Rieke an der öffentlichen Sit-
zung teil. 
 
 
 
Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen vorgebracht.  
 
 
Bürgermeister Gesche ging darauf ein, dass bei der gestrigen Sitzung einige Wort-
beiträge nicht optimal zu hören waren und bat darum, bei Wortmeldungen das Mikro-
fon einzuschalten, um die Beiträge auch bei der Übertragung hören zu können. 
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Teilnehmerverzeichnis 
 
 
Anwesend waren: 
 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

1. Bürgermeister:  

Gesche, Thomas  1. Bürgermeister  

Stadtratsmitglieder:  

Bäuml, Markus  Stadtrat kommt später - anwesend ab 18.13 Uhr 

Beer, Andreas jun.  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:04 Uhr bis 19:06 
Uhr 

Bösl, Sebastian, 3. Bürgermeister  Stadtrat  

Deml, Hans  Stadtrat  

Glötzl, Gregor  Stadtrat  

Gruber, Josef, 2. Bürgermeister  Stadtrat  

Hofmann, Thomas  Stadtrat  

Huesmann, Markus  Stadtrat  

Klopp, Siegfried  Stadtrat  

Konopisky, Roland  Stadtrat  

Mulzer, Barbara  Stadträtin  

Poguntke, Phillip  Stadtrat  

Schießl, Josef  Stadtrat  

Schreiner, Albin  Stadtrat Teilnahme ab 18.05 Uhr 

Schwarz, Christoph  Stadtrat  

Singerer, Peter  Stadtrat  

Wein, Norbert  Stadtrat Teilnahme ab 18:52 Uhr 

Als Zuhörer waren anwesend:  

Hauser, Sebastian  Geschäftsleiter Zweckverband Städte-
dreieck 

 

Verwaltung:  

Frieser, Elke, VRin  Leiterin Kämmerei  

Haneder, Franz, Stadtbaumeister  Leiter Stadtbauamt  

Schneeberger, Gerhard, VAR  Bauverwaltung  

Spitzner, Yvonne  Leiterin Hauptamt  

Weiß, Wolfgang, Verw.-Fachwirt  Amt für öffentliche Sicher-
heit und Ordnung 

 

Schriftführerin:  

Igl, Karin    
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Nicht anwesend waren: 
 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

Stadtratsmitglieder:  

Ehrenreich, Oliver  Stadtrat entschuldigt 

Glatzl, Hans  Stadtrat entschuldigt 

Krebs, Bernhard  Stadtrat entschuldigt 

Magerl, Christian  Stadtrat entschuldigt 

Schaller, Michael  Stadtrat entschuldigt 

Steinbauer, August  Stadtrat entschuldigt 

stellv. Mitglied des Stiftungsvorstandes:  

Wein, Peter  Stadtrat entschuldigt 

Ortssprecher:  

Auer, Josef jun.  Ortssprecher  

Ehrnsperger, Jürgen  Ortssprecher  

Feuerer, Yvonne  Ortssprecherin entschuldigt 

Von den Stadtwerken waren anwesend:  

Ortner, Johannes    

Verwaltung:  

Pelikan-Roßmann, Ulrike  Pressereferentin  
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Tagesordnung 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

  
1. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 

27.07.2022 
  
2. Vorlage der Jahresrechnung 2021 der Stadt Burglengenfeld gem. Art. 102 Abs. 

2 GO 
  
3. Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 2021 durch den Stadtrat 
  
4. Aufbau eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für Steuern (Tax Complience 

Management System) 
  
5. Erlass einer Satzung über die Gestaltung von Vorgärten in Burglengenfeld 

(Vorgarten- und Einfriedungssatzung) 
  
6. Gemarkungstausch zwischen den Städten Burglengenfeld und Teublitz 
  
7. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters 
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Protokol l  
 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

Beschluss 
 

Nr.:283 
 

Gegenstand: Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung 
vom 27.07.2022 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 14 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 27.07.2022 wurde den 
Ausschussmitgliedern vorab im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates vom 27.07.2022 
wird genehmigt. 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 15  Nein 0   
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Gegenstand: Vorlage der Jahresrechnung 2021 der Stadt Burglengenfeld gem. 
Art. 102 Abs. 2 GO 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 15 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Burglengenfeld wurde erstellt. Das Gesamtrech-
nungsergebnis 2021 beträgt 34.220.002,72 €. Der Verwaltungshaushalt schloss in 
Einnahmen und Ausgaben mit 21.270.993,09 € ab, der Vermögenshaushalt mit 
12.949.009,63 €. 
 
Im Haushaltsjahr 2021 haben sich die Gewerbesteuerforderungen aus den Jahren 
2019 und 2020, die sich in Aussetzung der Vollziehung befanden, fast vollständig 
reduziert. Die in den beiden vorangegangenen Jahren erfolgten Zuführungen an die 
allgemeine Rücklage wurden daher im Haushaltsjahr 2021 zum Ausgleich des Haus-
halts 2021 wieder entnommen. Der Verwaltungshaushalt wurde durch eine Zufüh-
rung vom Vermögenshaushalt erreicht. Der aufgrund dieser schwebenden Gewerbe-
steuerforderungen bestehende Ausnahmezustand wurde im Haushaltsjahr 2021 da-
mit beendet. 
 
Konkrete Zahlen können der Kurzfassung der Jahresrechnung 2021 und dem Re-
chenschaftsbericht (she. Anlagen) entnommen werden. 
 
 
 
 
zur Kenntnis genommen 
 
Ja 16  Nein 0   
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Beschluss 
 

Nr.:284 
 

Gegenstand: Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 2021 durch 
den Stadtrat 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 15 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a der Geschäftsordnung für den Stadtrat Burg-
lengenfeld ist der Finanz- und Personalausschuss für die Entscheidung über über-
planmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 100.000,00 € und über außerplan-
mäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 50.000,00 € zuständig. 
Darüber hinaus ist der Stadtrat zur Entscheidung zuständig. 
 
In der Anlage sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 
2021 ersichtlich, die durch den Stadtrat zu genehmigen sind. 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Die in der beigefügten Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
des Haushaltsjahres 2021 werden genehmigt. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 16  Nein 0 
 
mehrere Beschlüsse 
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Beschluss 
 

Nr.:285 
 
 

Gegenstand: Aufbau eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für Steuern (Tax 
Complience Management System) 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 16 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
1. Begriffsbestimmung  

 

Die Begriffe innerbetriebliches Kontrollsystem für Steuern (IKS Steuern) und Tax Compli-

ance Management System (TCMS) werden regelmäßig synonym gebraucht. Der Begriff 

„Compliance" umschreibt die Pflicht der Leitung eines Unternehmens die Einhaltung ge-

setzlicher Bestimmungen und unternehmensinterner Regeln, die für das Unternehmen 

gelten, sicherzustellen. Der Begriff „Tax" schließt sämtliche Steuern, steuerlichen Neben-

leistungen sowie ggf. die Einhaltung zollrechtlicher Vorschriften ein.  

 

Ein IKS Steuern bzw. TCMS umfasst die Summe aller technischen sowie organisato-

rischen Maßnahmen und Kontrollen in einem Unternehmen, mit denen gewährleis-

tet werden soll, dass die Steuergesetze im Unternehmen eingehalten und die Ge-

schäftsleitung sowie die Mitarbeiter sich rechtmäßig verhalten.  

 

2. Steuerpflicht der Stadt Burglengenfeld  

 

Die steuerlichen Rechte und Pflichten der Stadt Burglengenfeld gelten insbesondere in 

den Fällen, in denen die Stadt nach den Steuergesetzen eine Steuer schuldet, für eine 

Steuer haftet, eine Steuer für Rechnung eines Dritten einzubehalten und abzuführen, 

steuerliche Bücher und Aufzeichnungen zu führen oder andere ihr durch die Steuergeset-

ze auferlegte Verpflichtungen zu erfüllen hat. 

 

Eine Steuerpflicht der Stadt Burglengenfeld besteht insbesondere in Bezug auf folgende 

Steuerarten: 

• Lohnsteuer  

• Umsatzsteuer  

• Körperschaftsteuer / Gewerbesteuer  

• Bauabzugssteuer 

• Energiesteuer 

 

Im Hinblick auf die Erfüllung der jeweiligen steuerlichen Pflichten ist zumeist weiter zu un-

terscheiden zwischen der Abgabe der Steueranmeldungen und Steuererklärungen mit 

vollständigen und inhaltlich zutreffenden Informationen und der pünktlichen Entrichtung 

der Steuerschuld.  

 

3. Aufbau eines IKS Steuern  
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Der Umgang mit steuerlichen Sachverhalten und die dazugehörigen verantwortlichen Ent-

scheidungsprozesse erfordern regelmäßig eine enge Zusammenarbeit zwischen den ein-

zelnen Fachbereichen und der Stadtkämmerei. Die Stadtkämmerei nimmt eine zentrale 

Rolle bei der Einschätzung steuerlicher Problemstellungen und steuerlicher Gestaltungen 

wahr und zudem ist ihr die Aufgabe zugeordnet, die von der Stadt bei der Finanzverwal-

tung einzureichenden Steuererklärungen und Steueranmeldungen vorzunehmen. Auf al-

len Ebenen und von allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die mit steuerlichen Themen 

befasst sind, ist ein steuerlich regelkonformes Verhalten sicher zu stellen bzw. sind Fehler 

zu korrigieren.  

 

Im Hinblick auf das komplexe Regelwerk der Besteuerung der juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts sowie die in letzten Jahren durch den Gesetzgeber, der Rechtspre-

chung bzw. der Finanzverwaltung vorgenommenen Veränderungen der steuerlichen 

Rahmenbedingungen ist ganz allgemein festzustellen, dass es für die handelnden Perso-

nen in der Praxis nicht immer leicht ist: 

 

•  die zutreffende steuerliche Behandlung zu erkennen und rechtssicher umzusetzen,  

•  eine rechtlich bindende Abstimmung mit der Finanzverwaltung herbei zu führen,  

•  systematische Ansätze zu verändern,  

•  den Austausch aller relevanten Informationen zwischen den agierenden Personen 

sicher zu stellen,  

•  Steuerrisiken im Spannungsfeld zwischen Haftungsvermeidung und Steueropti-

mierung zu managen. 

 

Im Sinne eines zukunftsfähigen internen Kontrollsystems für Steuern sind die dazu not-

wendigen Organisations- und Strukturentscheidungen, Rollen, Verantwortlichkeiten, Zu-

ständigkeiten sowie ablauforganisatorischen Vorgaben in klarer, eindeutiger, lückenloser 

und überschneidungsfreier Weise zu regeln. 

 

Mit dem Beschluss des Stadtrats zum Aufbau eines IKS Steuern, wird deutlich wie wichtig 

es ist, die Einhaltung der steuerrechtlichen Verpflichtungen sicher zu stellen und auf allen 

Ebenen der Stadtverwaltung zu verankern und zu erfüllen. Die Sicherstellung eines steu-

erlich regelkonformen Verhaltens und der Verhinderung von Regelverstößen dient dabei 

nicht zuletzt auch bei Vermeidung bzw. Begrenzung von finanziellen und steuerstrafrecht-

lichen Risiken für die Stadt, ihren Beschäftigten sowie den gesetzlichen Vertretern. We-

sentliche, durch steuerliche Pflichtverstöße bedingte Risiken, können neben Zusatzbelas-

tung für den städtischen Haushalt oder persönlichen Haftungsrisiken auch in Reputations-

schäden für die Stadt, die städtische Führungsspitze, die jeweils betroffenen Fachberei-

che sowie der verantwortlichen Führungskräfte und Mitarbeiter bestehen.  
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4. Strafrechtliche Risiken  

 

Steuerliche Pflichten nicht zu beachten kann empfindliche Rechtsfolgen nach sich ziehen. 

Dies gilt insbesondere für die Steuerstraftat Steuerhinterziehung (§ 370 AO) sowie der 

Steuerordnungswidrigkeiten leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO) und Steuergefähr-

dung (§ 379 AO).  

 

Wegen Steuerhinterziehung macht sich strafbar, wer z.B. gegenüber den Finanzbehörden 

über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder 

die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis 

setzt. Weitere Voraussetzung ist, dass hierdurch Steuern verkürzt werden oder der Täter 

für sich oder einen anderen einen nicht gerechtfertigten Steuervorteil erlangt. Eine Steu-

erverkürzung liegt z.B. vor, wenn Steuern gar nicht, zu niedrig oder zu spät festgesetzt 

werden.  

 

Eine Steuerhinterziehung kann durch aktives Tun oder ein pflichtwidriges Unterlassen be-

gangen werden. Für diesen Straftatbestand ist Vorsatz erforderlich. Vorsatz kann nach 

Einschätzung der Gerichte aber bereits vorliegen, wenn es der Täter zumindest für mög-

lich hält, dass seine Angaben unrichtig sind und es zu einer Steuerverkürzung kommen 

kann. Im Übrigen führt das steuerstrafrechtliche Kompensationsverbot (§ 370 Abs. 4 Satz 

3 AO) dazu, dass bestimmte steuermindernde Umstände den strafrechtlichen Steuer-

schaden nicht verringern. 

 

Eine leichtfertige Steuerverkürzung liegt z.B. vor, wenn der Täter den objektiven Tatbe-

stand einer Steuerhinterziehung erfüllt, hierbei jedoch nicht vorsätzlich, sondern lediglich 

leichtfertig handelt. Eine Steuergefährdung liegt schließlich vor, wenn jemand vorsätzlich 

oder leichtfertig z.B. unrichtige Belege ausstellt oder aufzeichnungspflichtige Geschäfts-

vorfälle nicht oder falsch verbucht oder verbuchen lässt und es dadurch ermöglicht wird, 

Steuern zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile zur erlangen.  

 

Neben den für die jeweils handelnden Personen drohenden persönlichen Rechtsfolgen 

(Freiheitsstrafen sowie Geldstrafen) sieht das Gesetz in § 30 Ordnungswidrigkeitengesetz 

(OWiG) auch die Möglichkeit vor, eine sog. Unternehmensbuße gegen die juristische Per-

son festzusetzen, die durch die Tat bereichert wurde bzw. bereichert werden sollte.  

 

Ein wesentlicher Anwendungsfall für ein steuerstrafrechtlich relevantes Unterlassen ist § 

153 AO. Erkennt ein Steuerpflichtiger nachträglich, dass eine von ihm abgegebene oder 

für ihn abgegebene Erklärung falsch oder unvollständig ist, muss er dies unverzüglich an-

zeigen und die erforderlichen Richtigstellung vornehmen. Es ist dabei nicht ausgeschlos-

sen, dass die Finanzverwaltung die Berichtigung einer Steuererklärung zum Anlass nimmt 

und steuerstrafrechtliche Ermittlungen einleitet. Eine strafbefreiende Wirkung einer Be-

richtigung von Steuererklärungen nach § 153 AO kann insoweit nicht geltend gemacht 

werden.  

 

Um auch zukünftig noch Berichtigungen von Steuererklärungen vornehmen zu können ist 

es notwendig mithilfe eines angemessenen und wirksamen IKS Steuern zum einen steu-

erliche Risiken zu minimieren und zum anderen die jeweils mit steuerlichen Themen be-

trauten Mitarbeiter*innen der Stadt, sowie die Stadtverwaltung Burglengenfeld bestmög-

lich vor den genannten steuerstrafrechtlichen Risiken zu sichern.  
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Im Rahmen der steuerstrafrechtlichen Leitplanken findet sich im Anwendungser-

lass zu § 153 AO ein deutlicher Hinweis, dass es zukünftig der Vorgabe von inter-

nen Regeln sowie deren beständiger Überwachung bedarf, um sich innerhalb eines 

Unternehmens als für Steuern verantwortliche Person im worst case wirksam von 

steuerstrafrechtlichen Vorwürfen exkulpieren zu können. 

 

AEAO3 zu § 153 AO Tz. 2.6: „Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsys-

tem eingerichtet, das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. ein In-

diz darstellen, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit spre-

chen kann, jedoch befreit dies nicht von einer Prüfung des jeweiligen Einzelfalls."  

 

5. Enthaftung der Stadt, ihrer Organe sowie der Mitarbeiter*innen  

 

Vorgaben zur Ausgestaltung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für Steuern werden 

von der Finanzverwaltung jedoch nicht gemacht. Andererseits ergibt sich durch die Vor-

gabe der Prüfung im Einzelfall Raum zur Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse 

des Unternehmens, z.B. hinsichtlich Art, Größe und Organisation. Angesichts der Intenti-

on der Finanzverwaltung ist aber auch erkennbar, dass eine vertrauensvolle Zusammen-

arbeit zwischen der Stadt Burglengenfeld als Steuerpflichtige und der Finanzverwaltung 

ohne das präventive Instrument eines angemessenen internen Kontrollsystems für Steuer 

nicht auskommen wird.  

 

Da nicht feststeht wann ein internes Kontrollsystem für Steuern als regelkonform einzustu-

fen ist, ist es Aufgabe der Stadtverwaltung ein angemessenes und wirksames IKS für 

Steuern zu konzipieren und in der Praxis mit Leben zu füllen. Um die vom BMF gelassene 

Lücke zu füllen, ist insbesondere der IDW4 -Praxishinweis 1/2016 "Ausgestaltung und 

Prüfung eines Tax Compliance Management Systems gemäß IDW PS 980", endgültig 

verabschiedet am 31.05.2017, für die künftige Ausgestaltung des IKS sowie der Leitfaden 

des Deutschen Städtetags heranzuziehen.  

 

Unabhängig von der Frage, inwiefern die steuerliche Organisation der Stadt Burglengen-

feld bereits heute die Anforderungen an ein angemessenes und wirksames IKS für Steu-

ern in der Praxis erfüllen kann, ist abzusehen, dass die bisherigen Steuerstandards und 

deren Überwachung in Bezug auf den IDW PS 980 bzw. den Handlungsempfehlungen 

des Deutschen Städtetags zu überarbeiten sein werden. Auch wenn möglicherweise nur 

wenig Neues erfunden werden muss, ist das Ziel mit Hilfe eines systematischen und risi-

koorientierten Ansatzes das Thema Steuerorganisation anzugehen auch mit vielfältigen 

organisatorischen Herausforderungen verknüpft und wird vermutlich nur in einem langfris-

tigen Prozess umgesetzt werden können.  

 

Für den Aufbau sowie die Implementierung eines IKS für Steuern ist davon auszugehen, 

dass die zu treffenden Maßnahmen und Regelungen nur mit einer guten Mitwirkung aller 

beteiligten Stellen zum Erfolg führen können. Bezüglich des Personalbedarfs für den Auf-

bau eines IKS Steuern kann nicht auf praktische Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. 

Im Hinblick auf die sehr umfassende Aufgabenstellung, muss die externe fachliche Beglei-

tung ebenfalls, in Betracht gezogen werden. In welchem Umfang dies nötig ist, kann zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.  
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Beschluss: 
 
Dem Aufbau und dauerhaften Betrieb eines internen Kontrollsystems für Steuern unter dem 

Gesichtspunkt, die Einhaltung steuerlicher Pflichten in der Praxis der Stadtverwaltung ange-

messen und wirksam zu gewährleisten, wird zugestimmt.  

Die Stadtkämmerei wird beauftragt, zusammen mit dem künftigen TCM-Beauftragten ein auf 

die Bedürfnisse der Stadt Burglengenfeld zugeschnittenes internes Kontrollsystem für Steu-

ern zu konzipieren, in der Praxis einzuführen und später dauerhaft zu betreuen. 

 
 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 17  Nein 0   
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Beschluss 
 

Nr.:286 
 

Gegenstand: Erlass einer Satzung über die Gestaltung von Vorgärten in Burglen-
genfeld (Vorgarten- und Einfriedungssatzung) 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 17 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Verwaltung möchte im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten durch den Erlass 
einer Satzung über die Gestaltung von Vorgärten (Vorgarten- und Einfriedungssat-
zung) das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild erhalten und verbessern sowie der 
Flächenversiegelung in Privatgärten entgegentreten.  
 
Es ist mittlerweile in den Vorgärten der Stadt Burglengenfeld zunehmend festzustel-
len, dass verfahrensfreie Vorhaben ohne Rückfrage im Stadtbauamt oder bei der 
Bauverwaltung errichtet werden. Dies betrifft in erster Linie bauliche Sichtschutz-
maßahmen verschiedenster Art, Überbauung von Grundstücksflächen oder Anle-
gung von Schottergärten im Vorgartenbereich. 
 
Die Satzung soll für Wohngebiete im Innenbereich, bei denen es keine Regelung 
gibt, z.B. als Festsetzung im Bebauungsplan, innerhalb der im Zusammenhang be-
bauter Ortsteile im Gemeindegebiet der Stadt Burglengenfeld gelten. Der Vorgarten 
ist aus Sicht der Verwaltung als „halb-offener Freiraum“ ein wichtiger Bestandteil im 
Straßenbild. 
 
Als Vorgartenbereich wurde der Bereich zwischen Hauptnutzung (Wohngebäude) 
und der Straßen-/Gehwegbegrenzung definiert. Bei besonders tiefen Vorgärten wird 
ein Streifen von fünf Meter Breite bzw. Tiefe zur Grundstücksgrenze festgelegt. 
Grundstücke, die eine doppelte Erschließung haben und die rückwärtige Erschlie-
ßung an einer übergeordneten Straße (Kreis-, Staats, Bundesstraße) liegt, gelten die 
Regelungen genauso wie im Vorgartenbereich. 
 
Mit der Satzung soll speziell geregelt werden, welche Einfriedungen im Vorgartenbe-
reich erlaubt bzw. nicht zulässig sind, wie der Vorgarten gestaltet werden soll bzw. 
was dort verboten ist, welche baulichen Anlagen, wie z.B. Carport, Mülltonnenhäus-
chen, etc. erlaubt bzw. verboten sind. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, den vorliegenden Entwurf einer Satzung über die Gestaltung 
von Vorgärten in Burglengenfeld (Vorgarten- und Einfriedungssatzung) als Satzung 
zu erlassen. Der Satzungsentwurf ist der Beschlussvorlage beigefügt und ist 
Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
 
 
abgesetzt 
 
Ja 18  Nein 0   
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Beschluss 
 

Nr.:287 
 

Gegenstand: Gemarkungstausch zwischen den Städten Burglengenfeld und Teu-
blitz 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 17 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Seit Anfang 2022 verhandeln die Bürgermeister der beiden Städte Burglengenfeld 
und Teublitz sowie deren Verwaltung um einen Gemarkungstausch, der einerseits 
eine sinnvolle Abrundung am Rande der Gemarkungsgrenze am Augustenhof sowie 
beiden Städten zusätzlich nutzvolle Entwicklungsflächen bringen soll.  
 
Am Augustenhof werden Flächen im Ausmaß von 127.528 m² aus der Gemarkung 
Teublitz und Flächen im Ausmaß von 126.409 m² aus der Gemarkung Burglengen-
feld getauscht.  
 
Eine der Burglengenfelder Tauschflächen (22.177 m²) liegt am sog. Osterbühl, der 
größtenteils mit der Kalkmagerrasenfläche als Biotop kartiert ist. Weitere Flächen 
liegen nach der Haugshöhe stadtauswärts (77.854 m²) sowie außerhalb des Augus-
tenhofgebietes (27.497 m²). 
 
Die Teublitzer Tauschflächen liegen siedlungsnah an der bereits vorhandenen Be-
bauung am Augustenhof, die als künftige Baulandentwicklungsflächen in Burglen-
genfeld genutzt werden können. Außerdem wäre dann eine innere Umgehungsstra-
ße als Verlängerung der Beethovenstraße als Tangente in Richtung Haugshöhe 
möglich. 
 
Da sich für Burglengenfeld ein Mehrwert der Tauschflächen abzeichnet, wurden ein-
vernehmlich zusätzliche Tauschflächen für die Stadt Teublitz vereinbart.  
 
Es soll zum fast flächengleichen Tausch zusätzlich 17.249 m² im Rahmen der Flur-
neuordnung Premberg, ein Verfahren welches das Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberpfalz derzeit durchführt, aus dem Flurstück 1786/2, Gem. Pottenstetten, in die 
Gemarkung Premberg hinzugenommen werden. 
 
Außerdem sollen 20.000 m² aus dem Staatsforst an der äußersten Gemarkungs-
grenze bei Stocka, FlStNr. 231, Gem. Pottenstetten, zur Teublitzer Gemarkung hin-
zugenommen werden. Diese Waldfläche könnte die Stadt Teublitz als Potentialfläche 
für Windkraft nutzen und würde den geplanten Burglengenfelder Windpark nicht tan-
gieren. 
 
 
Gemäß der Bekanntmachung über kommunale Namen, Hoheitszeichen und Gebiet-
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sänderungen (NHG-Bek) ist das Landratsamt Schwandorf zur Durchführung des Ver-
fahrens zuständig. 
 
 
Folgende Pläne sind Bestandteil dieser Beschlussvorlage: 
 

- 1)  Flächentauschplan Augustenhof 
- 2) Lageplan Tauschfläche bei Stocka 

3) Lageplan FlStNr. 1786/2, Gem. Pottenstetten 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat stimmt dem geplanten Gemarkungstausch zwischen den Städten Teu-
blitz und Burglengenfeld zu. Die Verwaltung wird beauftragt, beim zuständigen Land-
ratsamt Schwandorf die Gebietsänderung zu beantragen. Die beigefügten Pläne 1-4 
sind Bestandteil des Beschlusses.  
 
Der geplanten Hinzunahme von 17.249 m² (FlStNr. 1786/2) aus der Gemarkung Pot-
tenstetten in die Gemarkung Premberg im Rahmen der Flurneuordnung Premberg 
wird zugestimmt. 
 

 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 18  Nein 0   
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Beschluss 
 

Nr.: 
 

Gegenstand: Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bür-
germeisters 

 
Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung 
 
Stadtrat Sebastian Bösl wies darauf hin, dass man noch immer auf der Suche nach 
4 Mio. Euro sei und seine Anfrage bezieht sich konkret auf die Kassenversicherung. 
Er fragte, ob es neue Entwicklungen gäbe, ob die Kassenversicherung sich nochmal 
gemeldet hätte oder es von Seiten der Stadt nochmals Meldungen an die Kassen-
versicherung gegeben hätte. 
Bürgermeister Gesche informierte, dass es hierüber noch keinen neuen Sachstand 
gebe. Es besteht Korrespondenz zwischen der Kassenversicherung und der Stadt-
verwaltung. In der nächsten Kalenderwoche (KW 40) werde wohl dann ein finales 
Gespräch zwischen der Kassenversicherung und der Stadt Burglengenfeld stattfin-
den. Bürgermeister Gesche hoffe, dass er dann positive Rückmeldung geben könne.  
 
Stadtrat Andreas Beer fragte nach den Einsparmaßnahmen auf kommunaler Ebene 
und verweist auf die Liste mit den aufgeführten Einsparungen. Er äußerte sein Er-
staunen über die Abschaltung der mobilen Luftreinigungsgeräte in den Kindergärten 
und Schulen. Nach Beschluss des Stadtrates im vergangenen Dezember wurden 
Luftreinigungsgeräte im Wert einer Viertelmillion im Frühjahr diesen Jahres ange-
schafft und sollen nun - wahrscheinlich für die nächsten Jahre - abgeschaltet werden. 
Er äußerte sein Unverständnis darüber vor allem, da alle im Stadtrat dafür gestimmt 
hätten – außer Stadtrat Josef Schießl und er selber. Es erstaune in sehr, dass nun 
plötzlich Energie vor Gesundheit käme. Sein Kollege Stadtrat Josef Schießl und er 
wären von Anfang dafür gewesen, dass Lüften eine Alternative sei. 
Nun stünden Geräte im Wert einer Viertelmillion im Stadtgebiet und würden nicht ge-
nutzt. Nach seiner Meinung sollten sie dann aber auch eingeschaltet werden. 
 
Bürgermeister Gesche dankte Stadtrat Andreas Beer für seine berechtigte Nachfra-
ge. Es gelte keinesfalls das Motto „Energie vor Gesundheit“. Allerdings käme bezüg-
lich Energie derzeit nicht nur bei der Stadt, sondern bayern-, deutschland- und euro-
paweit alles auf den Prüfstand. So hat die EU-Kommission, der Bund, das Land und 
verschiedene Institutionen und Städtetag verschiedene Empfehlungen gegeben. 
Dies gelte mit dem Zusatz, nur solange es die pandemische Situation entsprechend 
zulässt und gebietet, für die Räume, die gelüftet werden können. 
Die Stadt werde selbstverständlich nachschärfen, wenn sich die pandemische Situa-
tion ändern sollte. 
 
Stadtrat Josef Schießl wies auf den Beschluss des Stadtrates bezüglich Großprojekt 
in der Dr.-Sauerbruch-Straße hin, nun würden dort Bungalows und noch etwas Klei-
nes gebaut; er fragte nach, ob nachkontrolliert werde, was da gebaut werde. 
Bürgermeister Gesche antwortete, dass man das sehr genau im Blick hätte und bittet 
Gerhard Schneeberger um diesbezügliche Informationen. 
Gerhard Schneeberger führte aus, die Bauaufsichtsbehörde sei das Landratsamt 
Schwandorf. Es würden insgesamt drei Bungalows bzw. zwei Bungalows und zwei 
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Einfamilienhäuser nach der Genehmigung des Landratsamtes gebaut und unterlie-
gen der Bauaufsicht des Landratsamtes Schwandorf, falls dort irgendwelche Be-
schwerden oder Fragen auftauchen sollten. 
Stadtrat Josef Schießl wendet ein, dass der Stadtrat eigentlich für etwas anderes 
abgestimmt hätte.  
 
Stadtrat Josef Schießl äußerte eine weitere Frage bezüglich altem TOOM-Baumarkt 
bzw. Absichten der Regierung der Oberpfalz. 
Bürgermeister Gesche antwortete, dass, wie bereits in der gestrigen Sitzung ausge-
führt, es einen Eigentümerwechsel gegeben hätte - darüber werde in Kürze noch be-
richtet - jedoch bleiben die Planungen bezüglich der Verkaufsflächen bestehen. Von 
Seiten der Regierung der Oberpfalz solle der alte TOOM-Baumarkt in den Wintermo-
naten nochmals kurzfristig als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden, da die Kapazitä-
ten in den verschiedenen Unterkünften sehr ausgelastet seien. Es würden schon 
Verhandlungen mit dem Eigentümer über die Inbetriebnahme laufen. 
Es würden noch detailliertere Informationen folgen. 
Stadtrat Josef Schießl fragte nach, aus welchen Herkunftsländern diese Asylsuchen-
den kämen. 
Bürgermeister Gesche führte aus, dass die Entscheidung nicht bei der Stadt liege 
sondern bei der Regierung bzw. beim Landratsamt. Es werde davon ausgegangen, 
dass es sich überwiegend um ukrainische Flüchtlinge handeln werde, es kann aber 
nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere Flüchtlinge dort untergebracht wer-
den. 
 
Stadtrat Thomas Hofmann wies auf einen größeren Flächenbrand im August d.J. 
„Am Vogelherd“, Waldgebiet zwischen Teublitz und Burglengenfeld hin. Es gab ein 
gutes Zusammenspiel zwischen Feuerwehr und den ansässigen Landwirten, die in-
nerhalb kürzester Zeit 60.000 Liter Wasser mit ihren Schleppern hochgebracht hät-
ten. Sein Hinweis geht auch an Wolfgang Weiß, dass die Befüllung dieser Wasser-
fässer sehr schwierig sei. Das Wasser werde aus der Naab entnommen und dabei 
würden auch Steine eingezogen, was auch Schäden an den Gerätschaften zur Folge 
hat. Es wäre vernünftig, wenn es im Stadtgebiet einen Schacht zur problemlosen 
Löschwasserentnahme gäbe, der mit den Schleppern erreichbar wäre. Die Lage ei-
nes solchen Schachtes müsste mit der Feuerwehr, dem Fischereiverein, den Land-
wirten und der Verwaltung besprochen werde. Er müsste Tag und Nacht frei zugäng-
lich sein. Vor allem in Hinblick darauf, dass Waldbrände in den kommenden Jahren 
zunehmen würden, sollten solche Andockstationen vorhanden sein. Er regte einen 
Runden Tisch zu diesem Thema vielleicht auch mit dem Teublitzer Bürgermeister an, 
evtl. auch im Bereich Premberg, See, Eich. Dies sollte schnellstmöglich in Angriff 
genommen werden, da der nächste Sommer kommt. 
Als möglicher Ort für einen solchen Betonbehälter mit Wasserzulauf (ohne Steine 
und Fische) käme der Lanzenanger in Frage. Dies müsse für die Landwirte dann 
auch rechtlich abgesichert sein, dass sie dort Wasser entnehmen dürften für die Vor-
haltung bei einem größeren Brand. Vom Landratsamt würden die Landwirte immer 
wieder aufgefordert, die Güllefässer mit Wasser zu befüllen. Das Problem wäre aller-
dings, dass man dann immer mit Anzeigen von Fischern rechnen müsste. Trotz Rü-
ckendeckung vom Landratsamt sei nicht genau festgelegt, woraus das Wasser ent-
nommen werden könne. 
 
Bürgermeister Gesche führte dazu aus, dass er den Landwirten und den Feuerweh-
ren für die hervorragende Zusammenarbeit dankt. Auch zeige und unterstreiche dies, 
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dass die Beschaffungspolitik der Stadt Burglengenfeld in den vergangenen und 
kommenden Jahren die richtige Wahl sei, mit dem Stichwort beispielsweise „ange-
schaffte Drohne für die frühzeitige Erkennung von Waldbränden“, was im Landkreis 
bis jetzt nur zweimal der Fall wäre oder der Waldbrand-Löschsatz, dieser sei auch 
sehr selten und wurde für den Brand in der sächsischen Schweiz auch angefordert. 
Noch ein Beispiel ist der Wechsellader, der von der Stadt Burglengenfeld beschafft 
wurde, um möglichst viel Wasser vorhalten zu können, auch das sei die richtige Ent-
scheidung des Stadtrates, auch die Entscheidung, in Pilsheim ein LF10 mit mehr 
Wasserführung zu beschaffen.  
Bürgermeister Gesche erklärte, dass die Anregung von Stadtrat Thomas Hofmann zu 
Protokoll genommen werde und es werde veranlasst, ein Gespräch zu führen mit der 
Kreisbrandinspektion zusammen mit den Landwirten hier im Umgriff, tatsächlich gern 
auch übergreifend mit Teublitz und Maxhütte auf Kreisebene. 
 
Stadtrat Albin Schreiner fragt bezüglich der beiden Rückforderungsbescheide für Zu-
schüsse durch die Regierung und der damit verbundenen zwei Prozesse am Verwal-
tungsgericht nach dem Sachstand. 
Bürgermeister Gesche gab Auskunft, dass zum einen die Klage gegen den Rück-
nahmebescheid der Regierung bezüglich Kinderkrippe, wie vom Stadtrat beschlos-
sen, zurückgenommen wurde. 
Die Klärung mit der Kassenversicherung laufe, wie vorher schon besprochen und 
werde in der nächsten Woche hoffentlich abgeschlossen werden können. 
Zum Thema Kindergarten wurde eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, die finale 
Abstimmung laufe, zur Jahresabschluss-Sitzung werde dies dem Stadtrat erneut 
vorgelegt, entweder mit dem Hinweis, das Ganze weiter zu verfolgen, wenn sich An-
satzpunkte ergeben oder mit dem Hinweis, das Ganze einzustellen, falls dies nicht 
der Fall sein sollte. 
Stadtrat Albin Schreiner fragt nach, ob die Klage eingereicht worden sei. 
Bürgermeister Gesche antwortete, dass die Klage eingereicht worden sei, allerdings 
werde momentan geprüft, ob eine Klagebegründung weiter ausgeführt werde. 
 
 
Informationen des Bürgermeisters 
 
Die Weihnachtsbeleuchtung wird heuer auf den Innenstadtbereich begrenzt, ebenso 
wird es keine Beleuchtung der Schwibbögen des Ratshauses und keine Umrandung 
des Brunnens geben. Auch wird der Zeitraum der Beleuchtung bis 03.01.2023 be-
grenzt. 
 
Am Landratsamt fand ein Abstimmungsgespräch bezüglich Bahnreaktivierung statt. 
Hierzu solle es im Oktober, spätestens im November eine Sondersitzung des Stadt-
rates über das weitere Vorgehen geben, um dann darüber zu beraten. 
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Bürgermeister Gesche schlug vor, eine gemeinsame Stadtratssitzung der drei Städte 
durchzuführen. Dies werde wahrscheinlich der Fall sein, gemeinsam mit dem Kreis-
tag, da für mögliche Kostentragung diese vier Akteure Landkreis und die drei Städte 
entsprechend hier verantwortlich seien und von dieser möglichen Reaktivierung par-
tizipieren könnten. 
Nach heutigen Stand erscheine eine mögliche Reaktivierung 2029/2030 sehr realis-
tisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Gesche Karin Igl 
1. Bürgermeister Schriftführer/in 
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